
olicey-und Mmmcmcn-Weitung.
Mit Hoch-Fürstlich-Heßischem gnädigsten PRIVILEGIO.

l* Citatio Creditorum*

0 Nachdem in derWesihosfischen Concurr-Sacheterminusii^uidationir auf den i^tenMay
a. c. anberahmet worden; So wird solches samt!. Westhoffischen Creclitoren hiermit be
kannt gemacht, damit dieselbe in pnesixo vor hiesigem Stadt'Gericht morgens 9 Uhr er
scheinen und ihre Forderung behörig liquidiren, in dessen Entstehung aber gewärtigen,
daß sie bey diesem Conan* weiter nicht gehört, sondern mit Ihren angebl. creämr davon
prxciudirt werden sollen. Cassel den stell May

n. Sa-


